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Wobei vier aber auch die absolute Ausnahme ist. Wenn Du nur einen GdB von 50 hast,
wird man Die neben den zwei Regelstunden noch zwei Zusatzerklärungsstunden
genehmigen, wenn Dein Arzt dies bestätigt. Willst Du in dem Fall die volle
Zusatzermässigung ausschöpfen kommst Du um den Amtsarzt nicht herum.

Joah, wobei der Termin beim Amtsarzt auch kein Schreckgespenst sein muss. Da muss man
auch für die Feststellung der beschränkten Dienstfähigkeit hin und die Welt geht nicht unter.
(Falls das „Du“ bei dir nicht als allgemeine Formulierung gedacht wäre, sondern sich an mich
richtet: Ich habe einen GdB von 70, würde also wohl in NRW auch mehr als zwei zusätzliche
Ermäßigungsstunden bekommen können.)
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